
 
 
 
Besitzstand für Menschen mit Behinderung beim Erreichen des AHV-Alters  
 
Seit Inkrafttreten der NFA während der dreijährigen Übergangszeit und im Umfeld 
der Entwicklung der kantonalen Behindertenkonzepte gemäss IFEG tauchen Fragen 
bezüglich der Rechtsansprüche von behinderten Personen auf, wenn sie das AHV-
Alter erreichen. Was für eine sozialpädagogisch ausgerichtete Behinderteninstitution 
konzeptionell sinnvoll und umsetzbar ist, muss fachlich noch diskutiert werden. 
INSOS Schweiz wird in den nächsten Monaten ein entsprechendes Positionspapier 
erarbeiten. 
 
 
Hingegen ist die rechtliche Situation glasklar:  
 
Die invaliden Personen, die bereits vor Erreichen des AHV-Alters von einer Institution 
betreut wurden und die auch im AHV-Alter noch invalide sind, verlieren ihren 
Invalidenstatus nach IFEG nicht (das ist auch heute so, weil Art. 73 Abs. 3 IVG 
vorschreibt, dass die IV den Institutionen weiterhin Subventionen für diese Personen 
ausrichtet). Hingegen sollen Personen, welche erst nach der Erreichung des AHV-
Alters von einer Behinderung betroffen sind, nicht unter das IFEG fallen. Sie sind 
auch heute nicht dem Art. 73 IVG unterstellt. Es ist Sache der Kantone, die Betreu-
ung dieser Personen in Institutionen zu regeln. 
(Quelle: Botschaft des Bundesrates vom 7.9.2005 / Bundesblatt Nr. 42 S. 6205) 
 
 
Diese Aussage wurde wortwörtlich in der ständerätlichen Debatte zur NFA-Gesetz- 
gebung am 21. März 2006 vom Kommissionssprecher SR Simon Epiney (CVP/VS) 
wiederholt. Im Nationalrat wurde diese Aussage stillschweigend 
entgegengenommen. 
 
 
 
Fazit: Irgendwelche Leistungskürzungen oder gar Leistungsverweigerungen seitens 
der Kantone - sei es bei den Subventionen an die Institutionen oder bei der 
Ermittlung der Ergänzungsleistungen (z.B. anrechenbare Heimtaxen) für Behinderte 
nach Erreichen des AHV-Alters - sind klar rechtswidrig. Dies nicht nur während der 
Übergangsperiode 2008-2010, sondern auch nach Einführung der kantonalen 
Behindertenkonzepte. Der Anspruch gemäss IFEG besteht sowohl für die 
Wohnsituation als auch für die Tagesstruktur (in der Werkstätte oder Tagesstätte). 
  
 
 

  Thomas Bickel, Recht und Politik, INSOS Schweiz 
10. September 2009 


